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Verlässliche Gemeinde in einem herausfordernden Umfeld 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in Namen des Gemeinderats lade ich euch herzlich zur diesjährigen Urversammlung im Juni 
ein. 
 
Wir leben in einer Zeit, die von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten 
und raschen Veränderungen geprägt ist. Entwicklungen auf internationaler Ebene wirken heute 
unmittelbar in unseren Alltag hinein – auch in einer kleinen Berggemeinde wie die unsere. 
Umso mehr hoffen wir, dass sich die globale Lage stabilisiert und Schritte hin zu mehr Dialog 
und Frieden gelingen. Ebenso wünschen wir uns, dass internationale Partner – auch die Ver-
einigten Staaten von Amerika – den Besonderheiten unseres Landes mit Verständnis begeg-
nen und tragfähige Lösungen im gegenseitigen Interesse gefunden werden können. 
 
Im Zentrum der Versammlung steht die Abnahme der Jahresrechnung 2025, die erneut sehr 
erfreulich ausfällt. Dank des erzielten Überschusses konnten wir unsere finanzpolitischen Re-
serven weiter stärken und sämtliche Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. Diese solide 
Entwicklung bildet eine wichtige Grundlage für die zukünftige Handlungsfähigkeit unserer Ge-
meinde. 
 
Gleichzeitig möchten wir euch einen Ausblick auf die kommenden Jahre geben. Verschiedene 
übergeordnete finanz- und steuerpolitische Entwicklungen – insbesonders die Abschaffung 
des Eigenmietwerts, die mögliche Einführung einer Objektsteuer sowie die Folgen der im März 
dieses Jahres beschlossenen Individualbesteuerung – lassen sich derzeit noch nicht ab-
schliessend abschätzen. Hier sind nun der Staatsrat und die zuständigen Stellen auf Bundes-
ebene gefordert. Für uns ist zentral, dass sich daraus keine nachteiligen Auswirkungen für 
kleinere Gemeinden wie Ernen ergeben. 
 
Darüber hinaus werden wir euch über den Stand der laufenden Projekte informieren. Einige 
Vorhaben entwickeln sich derzeit langsamer als geplant. Es ist uns ein Anliegen, transparent 
über die Gründe und das weitere Vorgehen zu berichten. 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und den persönlichen Austausch. Eine lebendige Demo-
kratie lebt davon, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitwirken. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Francesco Walter 
Gemeindepräsident 
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URVERSAMMLUNG 

 

 
Datum/Zeit: Donnerstag, 11. Juni 2026, 20.00 Uhr 
 
 
Ort: Ernen, Tellenhaus 
 
 
Traktanden: 
 

1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzählenden 
3. Genehmigung des Urversammlungsprotokolls vom 10.12.2025  
4. Jahresrechnung 2025: 

- Informationen zur Jahresrechnung 2025 
- Bericht der Revisionsstelle Aproa 
- Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2025 

5. Informationen des Gemeinderates 
6. Verschiedenes 

 
 
Gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes liegen die Unterlagen zu den aufgeführ-
ten Traktanden im Gemeindebüro auf. Während der Auflagefrist von 20 Tagen vor der Urver-
sammlung hat jeder Bürger das Recht auf Einsichtnahme.  
 

 
Ernen, 20. Mai 2026 
 
 
 

GEMEINDE ERNEN 
Der Präsident Der Schreiber 
Francesco Walter Stefan Clausen 
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Protokoll der Urversammlung vom 10.12.2025 

 
Datum: Mittwoch, 10.12.2025, 20.00 – 21.45 Uhr 
Ort: Ernen, Tellenhaus 
Anwesend: 68 Bürger und Bürgerinnen 
 1 Gast 
Entschuldigt:  Abraham Briw, Pascal Abgottspon, Dominique Weissen, Peter  
  Clausen, Jaques Ditesheim 
Gast:  Florian Abgottspon (Referent zu den Traktanden 6 und 7) 
Vorsitz: Gemeindepräsident Francesco Walter 
Protokoll: Stefan Clausen  
 
zur Behandlung folgender Traktanden: 
1.  Begrüssung  
2. Wahl der Stimmenzähler und Stimmenzählerinnen   
3. Genehmigung des Urversammlungsprotokolls vom 11.06.2025 
4. Informationen und Beschlussfassungen zur Anpassung der Gebührentarife  

- Trinkwasser 
- Abwasser 
- Kehricht 

5. Informationen über den Voranschlag 2026 und den Finanzplan 2027 - 2030 
            Beschlussfassung über  

- die Anpassung der Indexierung auf 176 % 
- den Voranschlag 2026 

6. Information, Beratung und Beschlussfassung 
 Teilrevision Nutzungsplanung – Überführung des Quartierplanes «Bieuti» in die Dorferwei-

terungszone «Bieuti» 
7. Information, Beratung und Beschlussfassung 
 Teilrevision Nutzungsplanung – Umzonung einer Zone für Kompostierung in eine Zone für 

öffentliche Bauten und Anlagen / «Neubau Werkhof» 
8. Neubau Werkhof (Beschlussfassung zu Projekt und Finanzierung) 
9. Informationen des Gemeinderates 
10. Verschiedenes 
 
 
1. Begrüssung 
Gemeindepräsident Francesco Walter begrüsst 69 Anwesende (68 Stimmberechtigte).  
 
Die Urversammlung wurde form- und fristgerecht 20 Tage im Voraus einberufen. Alle Unterla-
gen zu den einzelnen Urversammlungsgeschäften lagen während 20 Tagen in der Gemeinde-
verwaltung Ernen auf. 
 
2. Wahl der Stimmenzähler  
Emilia Schwery und Fabiola Wenger werden von der Urversammlung zu Stimmenzählern ge-
wählt.  
 
1 Person im Saal nimmt an der Versammlung ohne Stimmrecht teil.  
 
3. Protokolle der letzten Urversammlung 
Das Protokoll lag im Gemeindebüro auf und wurde im Infoblatt der Bevölkerung zugestellt. Aus 
diesen Gründen wird auf ein Verlesen verzichtet. 
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Emilia Schwery erkundigt sich, ob an der letzten UV nicht nachgefragt wurde, Namenstafel 
beim Gemeinschaftsgrab anzubringen.  
Francesco Walter bestätigt, dass die Anfrage bereits an einer früheren UV eingereicht wurde 
(12.12.2024). Laut Friedhofreglement erfolgt die Bestattung im Urnengrab namenlos. Es 
müsste eine Reglementanpassung von der UV genehmigt werden.  
 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Schreiber Stefan Clausen verdankt.   
 
4. Informationen und Beschlussfassungen zur Anpassung der Gebührentarife  

  Trinkwasser, Abwasser und Kehricht 
Präsident Francesco Walter informiert, dass die Regiebetriebe Trinkwasser, Abwasser und 
Kehricht in der Erfolgsrechnung ausgeglichen sein müssen. Die Verbuchung der jährlichen 
Überschüsse bzw. Fehlbeträge erfolgt über die Spezialfinanzierungskonti.   
 
Die verbuchten Fehlbeträge müssen in einer Zeitdauer von 8 Jahren nach der ersten Verbu-
chung in der Bilanz abgetragen werden.  
 
Die Spezialfinanzierungen Trinkwasser und Abwasser weisen einen Negativwert im Passiv-
konto der Bilanz auf. Die Gebühren müssen deshalb um 27.5 % bei Trinkwasser und 8.5 % 
beim Abwasser erhöht werden. Die Kehrichtgebühren können um 10% gesenkt werden.  
 

 
 

 

ab 2023 ab 2026
Art Alt Neu

Trinkwasser Pro Wohneinheit 160.00CHF        200.00CHF        
27.50% Jede zusätzliche Wohnung 80.00CHF          100.00CHF        

Übrige Gebäude (wie Hotels, Restaurants, Büros, 
Werkstätten, Geschäfte etc.)           -	Grundgebühr 160.00CHF        200.00CHF        
-      Je Restaurantsitzplatz im Hauptlokal 5.00CHF            6.40CHF            
-      Je Restaurantsitzplatz im Nebenlokal 2.00CHF            2.55CHF            
Je Bett (Hotels, Garnis, Pensionen) 10.00CHF          12.75CHF          
Je Lagerbett 5.00CHF            6.40CHF            
Bei Gewerbe und Industriebetrieben kann der 
Gemeinderat Wasserzähler verlangen      -
Grundgebühr 100.00CHF        130.00CHF        
Pro m3 Verbrauch 0.60CHF            0.75CHF            

Kehricht  Haushalt -   pro Wohneinheit 82.00CHF          74.00CHF          
-10% jede zusätzliche Wohnung 60.00CHF          54.00CHF          

Einzelhaushalt 60.00CHF          54.00CHF          
 Gewerbebetriebe 120.00CHF        108.00CHF        

Restaurants, Pensionen, Garnis, Tea-Rooms, Hotels                                                                     
-	Je Restaurantsitzplatz im Hauptlokal 6.00CHF            5.40CHF            
Je Restaurantsitzplatz im Nebenlokal 2.75CHF            2.50CHF            
-         Je Bett in Hotels und Pensionen, Garnis 3.25CHF            2.90CHF            
-         Je Bett in Massenlagern 3.25CHF            2.90CHF            
Im Minimum 120.00CHF        108.00CHF        
Verkaufsgeschäfte Bis 50 m2 Verkaufsfläche 120.00CHF        108.00CHF        
Pro zusätzlich angebrochene 50 m2 60.00CHF          54.00CHF          

Abwasser Pro Wohneinheit 170.00CHF        180.00CHF        
5.50% Im Minimum 170.00CHF        180.00CHF        
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Fragen und Antworten auf die Fragen der Bevölkerung:  
- Die Trinkwassergebühren sind im Jahre 2023 bereits um 100% erhöht worden.  
- In die Trinkwasserversorgung wird jährlich rund Fr. 100'000.00 investiert. In 10 Jahren 1 

Million.  
Francesco Walter informiert, dass die Fehlbeträge bei den Spezialfinanzierungen abgetragen 
werden müssen. Weiter sind die Investitionen erfolgt, um der Bevölkerung sauberes und gutes 
Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Er erinnert an die grossen Probleme bei der Qualität 
des Trinkwassers in Steinhaus vor ca. 10 Jahren.  

 
Beschlussfassung:  
Stimmen Sie den Anpassungen der Gebühren Trinkwasser, Abwasser und Kehricht ab 
01.01.2026 zu?  
 
Die Anpassungen werden mit dem folgenden Resultat genehmigt:  
Ja: 66    Nein: 2   Enthaltungen: 0 
 
5. Informationen über den Voranschlag 2026 und den angepassten Finanzplan 
Francesco Walter präsentiert den Voranschlag in den Hauptzügen, mit den wesentlichen Kon-
topositionen.  
 
Erfolgsrechnung: 
Aufwand:  Fr.  5‘145‘000.00  
Ertrag: Fr.  5‘384‘000.00 
Ertragsüberschuss  Fr.  239‘000.00 
 
 
Investitionsrechnung: 
Ausgaben:  Fr.  2‘292‘000.00  
Einnahmen: Fr.  625‘000.00 
Nettoinvestitionen  Fr.  1‘667‘000.00 
 
Die wichtigsten Netto-Investitionen für 2026 sind: 
Kirchweg  Fr.  150’000.00 
Zivilschutzanlage - Sanierungsmassnahmen Fr.  50’000.00 
Bocciabahn Fr.  25'000.00 
Dorfstrassen Fr.  245'000.00 
Sanierung Flurweg Binnachra/Hockmatta (Netto)  Fr.  237'000.00 
Strassenbeleuchtung Fr.  120'000.00   
Fahrzeuge Fr.  185‘000.00 
Planung Werkhof Fr.  50'000.00 
Forststrasse Chäserstatt Fr.  200'000.00 
Trinkwasserversorgung Fr.  135‘000.00 
Raum- und Ortsplanung Fr.  50'000.00 
Wasserleitungen (Dorfera, Putzera, Trusera) Fr.  135‘000.00 
Wohnungsbau Fr.   60‘000.00 
Bike Reparatur und Aufladestation Fr.   25‘000.00 
 

Nettoinvestitionen Fr.    1‘667‘000.00 
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Finanzplanung bis 2030 
Die Investitionen können in den nächsten Jahren aus den eigenen Mitteln finanziert werden. 
In den Jahren 2027 und 2028 wird mit Nettoinvestitionen von jährlich 2.3 Millionen gerechnet 
und in den Folgejahren 2029 und 2030 mit jährlich 1 Million. Die Selbstfinanzierungsmarge 
bleibt in den Jahren 2027 bis 2030 bei rund 1.5 Millionen. 
 
Die Werte der Finanzkennzahlen 2026 können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Nettoverschuldungsquotient -127.2%  (genügend) 

• Selbstfinanzierungsgrad 38.2 %  (Abschwung) 

• Nettoschulden in Franken / Einwohner - Fr. 4’436.00  (Nettovermögen)  
 
Steuerbeschlüsse   
Indexierung (bisher 160 %) 176% 
Koeffizient 1.10 
Kopfsteuer: Fr. 15.00 
Hundesteuer Fr. 150.00 
 
Gemeindepräsident Francesco Walter informiert, dass der Gemeinderat bisher 2.5 Millionen 
Franken finanzpolitische Reserven angelegt hat. Die Beteiligung der Gemeinde Ernen am 
Kraftwerk Rhone Binna AG hat durch den Stromverkauf der Gemeinde grosse Gewinne ge-
bracht. Falls der Stromverkauf z.B. bei der Sanierung eines Kraftwerkes ausbleibt, muss sich 
die Gemeinde an den Gestehungskosten beteiligen.  
Die Steuerindexierung wird jeweils bei einem Anstieg der Konsumentenpreise angepasst. Da 
die Anpassung aus finanziellen Gründen nicht immer erfolgt ist, soll für 2026 die Indexierung 
von 160% auf 176% angepasst werden. Für die Steuerzahler bedeutet dies eine Steuersen-
kung.  
Die Abschaffung des Eigenmietwertes wird frühestens ab dem Jahre 2028 erfolgen und be-
deutet für die Gemeinde Ernen Mindereinnahmen von ca. Fr. 93‘000.00.  
 
Antworten auf die Fragen der Bevölkerung:  
- Beim Unterhalt des Parkhauses ist nur der Anteil der Gemeinde Ernen gerechnet und 

nicht die Gesamtkosten.  
- Welche Strassenlampen ersetzt werden wird noch festgelegt. Laut Information von 

Francesco Walter sollen die alten Lampen durch intelligente Lampen ersetzt werden. 
Weiter sollen beim Panoramaweg (Bauzone) neue Strassenlampen montiert werden. 

- Die Fassungen der Wasserleitungen Dorfera und Putzera werden im Frühjahr wieder in-
stand gestellt werden. Für die Fassung der Trusera wird noch nach Lösungen gesucht, 
auch in Zusammenarbeit mit den Gommerkraftwerken. 

 

 
Beschlussfassungen:  
Stimmen Sie der Anpassung der Indexierung auf 176 % zu?  
 
Die Anwesenden stimmen der Anpassung der Indexierung mit Handmehr ohne Gegenstimme 
und ohne Enthaltungen einstimmig zu. 
 
Stimmen Sie dem Voranschlag 2026 zu? 
 
Die Anwesenden stimmen dem Vorschlag 2026 mit Handmehr ohne Gegenstimme und ohne 
Enthaltungen einstimmig zu. 
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6. Information, Beratung und Beschlussfassung Teilrevision Nutzungsplanung  
 Überführung des Quartierplanes «Bieuti» in die Dorferweiterungszone «Bieuti» 
Vizepräsident Fabrice Bortis erklärt, dass die Gemeinde 2 Projekte vorantreiben will und des-
halb die beiden Teilrevisionen «Bieuti» und «Neubau Werkhof» der Urversammlung zur Ab-
stimmung vorlegt. Während der öffentlichen Auflage sind keine Einsprachen eingegangen.  
Zur Vorstellung der beiden Teilrevisionen begrüsst er Florian Abgottspon vom Planungsbüro 
Planax. 
 
Florian Abgottspon dankt für die Einladung. Er betreut neben der Gemeinde Ernen noch wei-
tere Gemeinden bei der Nutzungsplanung. Das Dossier der Gesamtrevision liegt zur Zeit beim 
Kanton. Eine Rückmeldung wird im ersten Halbjahr 2026 in Aussicht gestellt.  
 
Im Jahre 2012 wurde für das Mehrgenerationenhaus ein Quartierplan erstellt und vom Staats-
rat genehmigt. Im Jahre 2018 wurde dann beim Kanton das Baugesuch für die Wohnbauge-
nossenschaft eingereicht. Die Bewilligung erfolgte im Jahre 2020. 
 
Die Dienststelle für Raumentwicklung und die Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe 
verlangten im Jahre 2020 eine Anpassung des Quartierplanes. Aufgrund der Dringlichkeit und 
des öffentlichen Interesses wird die Konkretisierung mit einer vorgezogenen Teilrevision ge-
sucht, eine pragmatische Lösung ohne Quartierplan.   
Das Verfahren ist mit dem Mitwirkungsverfahren gestartet worden und dann zur Vorprüfung an 
die kantonalen Dienststellen weitergeleitet worden. Während der anschliessenden öffentlichen 
Auflage gab es keine Einsprachen.  
Bei der Anpassung wird gleichzeitig die Erschliessung und das Bau- und Zonenreglement an-
gepasst.  
 
Unter Art. 82 des BZR gibt es die folgende Ergänzung:  
Die Dorferweiterungszone «Bieuti» umfasst das Gebiet nördlich des historischen Ortskerns 
unterhalb der Erschliessungsstrasse. Sie ist für die Realisierung von qualitativ guten Wohn-
überbauungen unter Beachtung der speziellen Lage und Aussenräume bestimmt.  
- Die Überbauung «gemeinnütziger Wohnungsbau» kann 3 zusätzliche Gebäude in ähnli-

cher Art ergänzt werden. Bei einer gestaffelten Bauweise beträgt die maximale zulässige 
Gebäudelänge 21.0 m. Im übrigen gelten die Bestimmungen der DE 

- Materialisierung und Gestaltung der Fassaden und Bauteile sind so aufeinander abzu-
stimmen, dass ein ästhetisch ansprechender, harmonischer Gesamteindruck entsteht, 
welcher das Quartier als bauliche Einheit erscheinen lässt. Die Gestaltung und Benut-
zung der Freiflächen ist in einem Umgebungsplan darzustellen.  

 
Antworten auf die Fragen der Bevölkerung:  
- Das Gebiet befindet sich einer ISOS-Zone, dies heisst aber nicht, dass in diesem Gebiet 

keine Gebäude erstellt bzw. saniert werden können.  
- Mit der Teilrevision kann auch die Parkierung beim Mehrgenerationenhaus gelöst wer-

den. 
- Ob der Wuhr teilweise in Rohre verlegt wird, wird erst beim Bauprojekt geregelt.  

 
Beschlussfassung:  
Stimmen Sie der Teilrevision Nutzungsplanung – Überführung des Quartierplanes «Bieuti» in 
die Dorferweiterungszone «Bieuti» zu? 
(Zonennutzungsplan & Bau- und Zonenreglement) 

 
Die Anwesenden stimmen der Vorlage mit Handmehr ohne Gegenstimme und ohne Enthal-
tungen einstimmig zu. 
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7. Teilrevision Nutzungsplanung – Umzonung einer Zone für Kompostierung in eine 
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen / «Neubau Werkhof» 

Zur Vorstellung der Teilrevision erteilt Vizepräsident Fabrice Bortis wieder das Wort an Florian 
Abgottspon.  
Im Jahr 2024 ist das Dossier Gesamtrevision der Nutzungsplanung dem Kanton zugestellt 
worden. Aufgrund der Dringlichkeit und des öffentlichen Interesses wird eine Konkretisierung 
im Rahmen einer vorgezogenen Teilrevision gesucht.  
Aufgrund von festgelegten Beurteilungskriterien wurden die möglichen Standorte Dorfera, Nie-
derernen und bi der Brigga abgeklärt. Der Standort «bi der Brigga» wurde insgesamt als beste 
Variante beurteilt. Es ist jedoch eine Zonenanpassung notwendig. 
Das Verfahren wurde mit dem Mitwirkungsverfahren gestartet. Das Dossier wurde dann zur 
Vorprüfung an die kantonalen Dienststellen weitergeleitet. Während der anschliessenden öf-
fentlichen Auflage gab es keine Einsprachen.  
 
Die Teilrevision betrifft die folgenden Anpassungen:  
- Umzonung Zone für Kompostierung in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen  

(3'248 m2) 
- Umzonung Landwirtschaftszone 1 in Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
- Umzonung Zone für Kompostierung in Wald (203 m2) 
- Anpassung des Waldkatasters gemäss Vorschlag der DWNL 
 
Antworten auf die Fragen der Bevölkerung:  
- Es wird insbesondere auf die Gefahren des Mühlebachs verwiesen. Von Seiten der 

Dienststelle für Naturgefahren gab es keine negative Vormeinung. Diese waren zur Be-
gutachtung auch vor Ort. Das Vorhaben liegt nicht in der Gefahrenzone. 

- Die Standorte beim PP Chäserstatt und beim Fussballplatz wurden geprüft. Der Standort 
beim Fussballplatz liegt in der touristischen Entwicklungszone. Einsprachen von Verbän-
den sind voraussehbar.  

- Beim Standort Dorfera wollte die Gemeinde auch die Halle oberhalb des Werkhofes er-
werben. Der Eigentümer hat einem Verkauf nicht zugestimmt. 

- Der Neubau wurde geplant, weil der bisherige Werkhof zu klein war und das Material des 
Werkhofs an 13 verschiedenen Standorten gelagert wird.  

  
Beschlussfassung:  
Stimmen Sie der Teilrevision Nutzungsplanung – Umzonung einer Zone für Kompostierung in 
eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen «Neubau Werkhof» zu? 

 
Die Vorlage wird mit dem folgenden Resultat genehmigt:                                            
Ja: 54    Nein: 8   Enthaltungen: 6 
 
8. Neubau Werkhof (Beschlussfassung zu Projekt und Finanzierung) 
Vizepräsident Fabrice Bortis dankt für die Annahme der beiden Teilrevisionen. Er informiert, 
warum die Gemeinde den Neubau eines Werkhofes plant. Der bisherige Werkhof ist nicht mehr 
zeitgemäss. Es musste ohne Tageslicht gearbeitet werden. Der alte Standort beim Kinderspiel-
platz, beim Einkaufsladen und der Kehrichtsammelstelle war durch den Verkehr auch eine 
Gefahr. 
Der Bedarf an Maschinen und Lagerräumen hat in den letzten 40 Jahren zugenommen und 
ein speditives Arbeiten mit der bisherigen Lagerung des Materials in 13 verschiedenen Stand-
ort ist nicht möglich. Der neue Standort bei der Grünabfuhr und dem Bauschuttlager hat alle 
überzeugt. Die öffentlichen Parkplätze entlang des Mühlebachs werden aufgehoben und es 
wird eine Lösung beim PP Chäserstatt gesucht zusammen mit öffentlichen Toiletten.  
Der neue Werkhof ist so geplant, dass praktisch das gesamte Material und alle Maschinen dort 
Platz haben. Es sind eine Waschstation, eine Werkstatt mit Hebelift, Lagerräumlichkeiten, ein 
kleines Büro, ein Aufenthaltsraum und ein Lagerraum für   Brennbares vorgesehen.  
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Er zeigt den Anwesenden den Situationsplan, den Grundriss, einen Querschnitt und eine Vi-
sualisierung des neuen Werkhofs. 
Das Projekt ist mit diversen kantonalen Dienststellen bereits besprochen worden. Grundsätz-
lich gab es nur positive Rückmeldungen. Einzig die Dienststelle für Wald verlangt ein Rodungs-
gesuch für Bäume, welche vor ca. 25 Jahren gerodet wurden.  
Die Kosten belaufen sich auf 2.1 Millionen Franken. Die Finanzierung erfolgt durch eigene 
Mittel ohne Fremdfinanzierung. 
Antworten auf die Fragen der Bevölkerung:  
- Die Kosten konnten von anfangs 3.6 Millionen auf 2.1 Millionen (Anlagekosten) gesenkt 

werden.  
- Detailangaben: Masse:  34.10 m x 16.0 m / 2'700 m3 
- Der Teil zum Hang wird nicht begrünt, da dieser als Lager z.B. für Rohre genutzt werden 

soll.  
- Die Nachbargemeinden sind zu einer Zusammenarbeit angefragt worden. Die Anfragen 

blieben ohne Erfolg.   
 
Beschlussfassung:  
Stimmen Sie dem Projekt und der Finanzierung Neubau Werkhof Gemeinde zu?  
 

Die Vorlage wird mit dem folgenden Resultat genehmigt:                                            
Ja: 65     Nein: 2   Enthaltungen: 1 
 
9. Informationen der Gemeinderäte  
Gemeinderat Andreas Briw 
Über die Themen Datenschutz und Tierkadaverstelle ist im Infoblatt bereits informiert worden.  
 
Feuerwehr und Krisenstab 
Gemeinderat Andreas Briw dankt der Bevölkerung für ihr Vertrauen und das grosse Engage-
ment der Personen, welche die Gemeinde in einem besonderen Masse unterstützen. Zwei 
Personen kann er speziell würdigen.  
 
- Markus Jentsch 
Markus Jentsch wird für seinen 10jährigen Einsatz als Zugführer unserer Feuerwehr gedankt. 
Er hat durch sein Herzblut, die Professionalität und sein Engagement wesentlich zur Sicherheit 
unserer Bevölkerung beigetragen.  
Als kleines Dankschön wird ihm ein Präsent überreicht.  
Als Nachfolger wurde Valentin Volken gefunden. Ihm wird viel Freude und Erfolg bei seiner 
neuen Funktion gewünscht.  
 
- Cäsar Steffen  
Cäsar Steffen wird für seinen über 40jährigen Einsatz in den Diensten der Gemeinde gedankt. 
Anfangs als Feuerwehr Kommandant und anschliessend für den Führungsstab, welchen er 
wesentlich geprägt hat. Durch sein Wissen, seine Erfahrung und seine Verlässlichkeit hat er 
die Einsatzorganisation über Jahrzehnte geleitet. Als kleines Dankschön wird ihm ein Präsent 
überreicht.  
 
Gemeinderat Tony Jentsch  
Kantonsstrasse H19 
Die Arbeiten an der Kantonsstrasse H1 konnten im Herbst 2025 abgeschlossen werden.  Ab 
dem kommenden Frühjahr wird die Einfahrt der NG4 ausgebaut. Die Kosten sind dabei in den 
letzten 2 Jahren von 4.3 Mio. auf 9.8 Mio. gestiegen und das Projekt musste redimensioniert 
werden. Es wird nur noch die Einfahrt verbessert und der Teil zwischen Spiegel und der Brücke 
beim alten Bach verbreitert und mit einem ungeteerten Trottoir ergänzt. Mehrheitlich werden 
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die Arbeiten ohne Ampeln ausgeführt. Bei der Einfahrt zur Kantonsstrasse werden Verkehrs-
lotsen den Verkehr wieder regeln. Die Arbeiten dauern vom April 2026 bis Frühjahr 2027. 
 
Gehbelag Friedhof 
Der Zugangsweg zur Kirche wird 2026 neugestaltet und sicherer gemacht. Die bisherigen klei-
nen Natursteine waren Stolpersteine. Diese werden durch grössere Granit Natursteine ersetzt 
(1 Meter breit). Der Rest des Weges wird mit kleinen Natursteinen abgeschlossen.  
  
Binnachra- und Hockmattaweg 
Die Binnachra ist ein ökologisch und landwirtschaftlich wertvolles Gebiet, welches über 2 Zu-
fahrtswege erschlossen wird. Es betrifft 45 ha Landwirtschaftsfläche. Die Zufahrtswege befin-
den sich in einem schlechten Zustand und werden neu saniert. Die Sanierung erfolgt in einem 
kleinen Teil mit einem Asphalt Belag, für die weiteren steilen Teile werden Betonspuren verlegt. 
Die Sanierung mit Verbreiterung wird im Herbst 2026 (August – Oktober) ausgeführt. Die Ge-
samtkosten im Betrag von rund Fr. 700'000.00 werden zu 72 % subventioniert.  
 
Gemeinderätin Stefanie Schmid 
Pétanque neu in Ernen  
Pétanque ist ein taktisches Spiel mit 2 Mannschaften für jung und alt. Der Rat hat beschlossen 
im Frühjahr 2026 beim Tellenhaus eine Pétanquebahn zu erstellen.  
 
Coop Gemeinde Duell 2026  
Das Coop Gemeindeduell ist Teil der nationalen Gesundheitsförderungsaktion "schweiz.be-
wegt". Im Mai treten Gemeinden aus der ganzen Schweiz im freundschaftlichen Wettkampf 
gegeneinander an – mit dem Ziel, möglichst viele Bewegungsminuten zu sammeln. Dies kann 
ein Abend mit dem Fussballclub oder Turnverein sein, mit der Musikgesellschaft mitmarschie-
ren oder vieles mehr.  
Ende Mai wird zum Abschlussfest auf dem Fussballplatz eingeladen, dabei wird der Gemein-
derat grillieren.  
 
Workshop April 2026 – Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag 
Pro Senectute unterstützt alle dabei, ihre individuelle Vorsorge zu planen oder eine Patienten-
verfügung zu erstellen. Im April wird dazu ein Infoabend in Ernen organisiert. 
 
ÖV Training Schülerbus 
Postautounternehmer Heinz Seiler hat liebevoll die Schüler aufgeklärt, wie sie sich m Bus zu 
benehmen haben. Der Test mit einer Vollbremsung wurde bestanden. Ein herzliches Danke-
schön an Heinz.  
 
Kindertheater in Ernen 
Fabienne Jentsch und Jeannette Imhof haben zusammen mit den Kindern aus Ernen ein Weih-
nachtstheater eingeübt. Aufführungen finden am 14. und 19. Dezember 2025 in der Mehr-
zweckhalle Ernen statt. Besten Dank den beiden Initiantinnen.  
 
10. Verschiedenes 
Werner Imhof erkundigt sich nach dem weiteren Vorgehen bei der Wasserleitung Trusera. 
Tony Jentsch:   Die Fassung ist nach dem Unwetter im letzten Jahr zerstört worden. 

Ein Wiederaufbau am gleichen Standort ist nicht möglich. Die Ge-
meinde sucht weiter nach Lösungen.  

Francesco Walter:  Es wird versucht mit den Gommerkraftwerken eine Lösung zu fin-
den, Laut dem jetzigen Stand verlangen diese bei einem Wasser-
bezug direkt bei der Fassung der GKW im Rappental Fr. 40'000.00 
/ Jahr für den Wasserbezug.  
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Für die Forststrassen galt ab dem 01.11.2025 die Wintersperre. Bei schönstem Wetter wurde 
die Strasse gesperrt, dies ist laut Seiler Heinz für die Bevölkerung schwer zu verstehen.  
Andreas Briw:   Die Sperrung erfolgte laut homologiertem Forststrassenreglement 

der Gemeinde Ernen. Die Sperrung erfolgte Ende Oktober nach 
dem 1. Schneefall. 

  Die Barrieren werden nur bei Naturgefahren genutzt und nicht für 
die Wintersperrung der Forststrassen.  

Francesco Walter:  Das Problem Wintersperre wird aufgenommen und im Gemeinderat 
noch einmal behandelt. 

 
Für Heinz Seiler ist es ein touristisches Anliegen auf den schlechten Unterhalt der Wander-
wege hinzuweisen. Im Juni müssten die Wanderwege bereit sein.  
 
Für die Winterwanderwege fehlt zur Zeit immer noch die Brücke über den Mühlebach. 
Francesco Walter bestätigt, dass immer noch eine Einsprache beim Kantonsgericht nicht erle-
digt ist und deshalb die Wiederinstandstellungsarbeiten nicht ausgeführt werden können.  
 
Markus Jentsch beantragt die Jahresgebühr der Forststrassen von Fr. 200.00 auf Fr. 100.00 
zu reduzieren.  
 
Bernhard Truffer erkundigt sich nach der Produktion der Trinkwasserkraftwerk Ernen AG.  
Francesco Walter:  
Jährliche Produktion:  2021 984‘821 kWh 
 2022 594‘807 kWh 
 2023 596‘146 kWh 
 2024  1‘211‘029 kWh 
 2025 (bis 30.09.2025) 835‘935 kWh   
 
Schliesslich dankt Gemeindepräsident Francesco dem Gemeinderat und allen Angestellten für 
die gute Zusammenarbeit.  
 
Um 21.45 Uhr schliesst er die Urversammlung und lädt die Anwesenden zum Apéro ein.  
 
 
 
 
Ernen, im Dezember 2025 
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Jahresrechnung 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Einleitende Botschaft  
 

Die vorliegende Jahresrechnung der Gemeinde Ernen basiert auf dem Gemeindegesetz und 
der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 
01.07.2004.  
 

▪ Die Verwaltungsrechnung von Ernen schliesst mit einem Ertrag von Fr. 6'736 Mio. und 
einem Aufwand von Fr. 6’208 Mio. ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 
528'667.39. 

 
▪ Im Jahr 2025 konnte durch die Einnahmen der Energieproduktion aus der Kraftwerk 

Rhone Binna AG ein Nettoertrag von Fr. 1'425'564.25 erzielt werden. 
 

▪ Es wurde eine finanzpolitische Reserve von Fr. 0,5 Mio. getätigt. 
 

▪ Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 1'392'965.68 und Einnahmen von Fr. 
239'378.30 auf. Dies ergibt Nettoinvestitionen von Fr. 1'153'587.38. 
 

▪ Die Finanzkennzahlen-Entwicklung ist in der Jahresrechnung 2025 als gut zu bezeich-
nen und entwickeln sich weiter positiv. 

 
▪ Die Jahresrechnung 2025 wird nach dem Rechnungsmodell HRM2 präsentiert werden.  

 
Der erfreuliche Abschluss ist vor allem der Beteiligung an der Kraftwerke Rhone Binna AG zu 
verdanken. Die Stromproduktion war im Jahr gut und die Elektrizität konnte profitabel verkauft 
werden. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, eine finanzpolitische Reserve von Fr. 0,5 
Mio. zu tätigen. Diese dient als Reserve für Zeiten, in welchen der Strom nicht mehr zu diesen 
vorteilhaften Konditionen verkauft werden kann. 

 
Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen Überblick über die Jahresrechnung 2025.  
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1. Überblick Gestufte Erfolgsrechnung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rechnung Budget Rechnung

2024 2025 2025

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand CHF 867'742.46        870'500.00        882'306.50        

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 2'270'942.52      977'000.00        2'384'249.10      

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 295'481.39        330'500.00        444'719.56        

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 31'462.13          -                   9'882.92            

36 Transferaufwand CHF 1'495'151.28      1'564'000.00      1'543'893.72      

37 Durchlaufende Beiträge CHF -                   -                   -                   

Total betrieblicher Aufwand CHF 4'960'779.78      3'742'000.00      5'265'051.80      

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag CHF 2'380'097.44      1'840'000.00      1'939'943.25      

41 Regalien und Konzessionen CHF 611'075.24        1'996'000.00      445'887.66        

42 Entgelte CHF 4'254'507.00      621'000.00        3'264'824.54      

43 Verschiedene Erträge CHF -                   -                   -                   

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen CHF 17'525.65          52'500.00          118'802.25        

46 Transferertrag CHF 417'258.70        312'000.00        376'917.25        

47 Durchlaufende Beiträge CHF -                   -                   -                   

Total betrieblicher Ertrag CHF 7'680'464.03      4'821'500.00      6'146'374.95      

R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'719'684.25      1'079'500.00      881'323.15        

34 Finanzaufwand CHF 30'444.15          25'000.00          30'054.45          

44 Finanzertrag CHF 92'268.06          114'000.00        177'398.69        

R2 Ergebnis aus Finanzierung CHF 61'823.91          89'000.00          147'344.24        

O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2) 2'781'508.16      1'168'500.00      1'028'667.39      

38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 1'500'000.00      -                   500'000.00        

48 Ausserordentlicher Ertrag CHF -                   -                   -                   

E1 Ausserordentliches Ergebnis CHF -1'500'000.00     -                   -500'000.00       

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1) CHF 1'281'508.16      1'168'500.00      528'667.39        

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis
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2. Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Rechnung Budget Rechnung

2024 2025 2025

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Finanzierungsaufwand - CHF 5'015'084.66      3'765'500.00      5'201'867.85      

Finanzierungsertrag + CHF 8'130'206.44      5'242'000.00      6'617'471.39      

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) = CHF -                   -                   -                   

Selbstfinanzierungsmarge = CHF 3'115'121.78      1'476'500.00      1'415'603.54      

Ergebnis nach Abschreibungen

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - CHF -                   -                   -                   

Selbstfinanzierungsmarge + CHF 3'115'121.78      1'476'500.00      1'415'603.54      

Planmässige Abschreibungen - CHF 319'677.14        360'500.00        495'855.48        

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - CHF 31'462.13          -                   9'882.92            

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + CHF 17'525.65          52'500.00          118'802.25        

Wertberichtigungen Darlehen VV - CHF -                   -                   -                   

Wertberichtigungen Beteiligungen VV - CHF -                   -                   -                   

Einlagen in das Eigenkapital - CHF 1'500'000.00      -                   500'000.00        

Aufwertungen VV + CHF -                   -                   -                   

Entnahmen aus dem Eigenkapital + CHF -                   -                   -                   

Aufwandüberschuss = CHF -                   -                   -                   

Ertragsüberschuss = CHF 1'281'508.16      1'168'500.00      528'667.39        

Investitionsrechnung

Ausgaben + CHF 1'808'874.54      1'942'000.00      1'392'965.68      

Einnahmen - CHF 14'369.10          380'000.00        239'378.30        

Nettoinvestitionen = CHF 1'794'505.44      1'562'000.00      1'153'587.38      

Nettoinvestitionen (negativ) = CHF -                   -                   -                   

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ) - CHF -                   -                   -                   

Selbstfinanzierungsmarge + CHF 3'115'121.78      1'476'500.00      1'415'603.54      

Nettoinvestitionen - CHF 1'794'505.44      1'562'000.00      1'153'587.38      

Nettoinvestitionen (negativ) + CHF -                   -                   -                   

Finanzierungsfehlbetrag = CHF -                   85'500.00          -                   

Finanzierungsüberschuss = CHF 1'320'616.34      -                   262'016.16        

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung
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3. Überblick Bilanz und Finanzierung 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Überblick der Bilanz Stand 31.12.2024 Stand 31.12.2025

1 Aktiven 14'032'996.55   13'795'796.51   

Finanzvermögen 9'380'277.45     8'485'345.51     

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3'652'822.22     2'783'735.83     

101 Forderungen 307'154.81        302'890.78        

102 Kurzfristige Finanzanlagen -                   -                   

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'235'758.37     1'249'176.85     

106 Vorräte und angefangene Arbeiten -                   -                   

107 Langfristige Finanzanlagen 4'009'188.00     3'974'188.00     

108 Sachanlagen FV 175'354.05        175'354.05        

109
Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im Fremdkapital
-                   -                   

Verwaltungsvermögen 4'652'719.10     5'310'451.00     

140 Sachanlagen VV 3'051'269.10     3'599'001.00     

142 Immaterielle Anlagen VV 48'000.00         106'000.00        

144 Darlehen VV -                   -                   

145 Beteiligungen, Grundkapitalien VV 1'492'450.00     1'512'450.00     

146 Investitionsbeiträge 61'000.00         93'000.00         

2 Passiven 14'032'996.55   13'795'796.51   

Fremdkapital 5'825'678.09     4'668'729.99     

200 Laufende Verbindlichkeiten 1'347'182.48     418'410.69        

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -                   -                   

204 Passive Rechnungsabgrenzung 146'132.61        417'956.30        

205 Kurzfristige Rückstellungen -                   -                   

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4'100'000.00     3'600'000.00     

208 Langfristige Rückstellungen -                   -                   

209
Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und 

Fonds im Fremdkapital
232'363.00        232'363.00        

Eigenkapital 8'207'318.46     9'127'066.52     

29 Eigenkapital 8'207'318.46     9'127'066.52     



 17 

4. Erfolgsrechnung 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  

Erfolgsrechnung nach Funktionen, Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 0.4% 27'242
2'781'282

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0.5% 32'167
2'569'648

2 Bildung 0.2% 15'370
708'898

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 0.8% 52'211
546'757

4 Gesundheit 0.0% 2'699
0

5 Soziale Sicherheit 0.0% 0
2'699

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8.1% 546'757
52'211

7 Umweltschutz und Raumordnung 10.5% 708'898
15'370

8 Volkswirtschaft 38.1% 2'569'648
32'167

9 Finanzen und Steuern 41.3% 2'781'282
27'242

Total 6'736'274

 

 

 

 

Erfolgsrechnung nach 
Funktionen, Ertrag

Erfolgsrechnung nach Funktionen, Aufwand

0 Allgemeine Verwaltung 13.3% 828'378
989'121

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 1.8% 110'752
1'314'691

2 Bildung 5.3% 330'252
832'703

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 5.0% 308'605
1'130'642

4 Gesundheit 2.9% 179'309
183'154

5 Soziale Sicherheit 3.0% 183'154
179'309

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 18.2% 1'130'642
308'605

7 Umweltschutz und Raumordnung 13.4% 832'703
330'252

8 Volkswirtschaft 21.2% 1'314'691
110'752

9 Finanzen und Steuern 15.9% 989'121
828'378

Total 6'207'606

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erfolgsrechnung nach 
Funktionen, Aufwand
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5. Investitionsrechnung  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

0 Allgemeine Verwaltung 0.0% 0
0

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0.0% 0
47'600

2 Bildung 0.0% 0
533'835

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 22.5% 313'089
496'118

4 Gesundheit 0.0% 0
2'324

5 Soziale Sicherheit 0.2% 2'324
0

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 35.6% 496'118
313'089

7 Umweltschutz und Raumordnung 38.3% 533'835
0

8 Volkswirtschaft 3.4% 47'600
0

9 Finanzen und Steuern 0.0% 0
0

Total 1'392'966

 

 

 

 

Investitionsrechnung nach 
Funktionen, Ausgaben

Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 0.0% 0
0

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0.0% 0
0

2 Bildung 0.0% 0
239'378

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 0.0% 0
0

4 Gesundheit 0.0% 0
0

5 Soziale Sicherheit 0.0% 0
0

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0.0% 0
0

7 Umweltschutz und Raumordnung 100.0% 239'378
0

8 Volkswirtschaft 0.0% 0
0

9 Finanzen und Steuern 0.0% 0
0

Total 239'378

 

Investitionsrechnung nach 
Funktionen, Einnahmen
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6. Finanzkennzahlen 
 
 

 
 
 
 

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die Investitionen aus selbst 
erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Vor allem ein Vergleich über mehrere Jahre zeigt, 
ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Ein Wert unter 100 % führt zu einer Neuver-
schuldung, von über 100 % zu einem Schuldenabbau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nettoverschuldungsquotient (I1) 2024 2025 Durchschnitt

Nettoschuld in % der Steuererträge -149.3% -196.7% -170.6%

Kennzahlen

< 100% gut

100% - 150% genügend

> 150% schlecht

2. Selbstfinanzierungsgrad (I2) 2024 2025 Durchschnitt

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen 173.6% 122.7% 153.7%

Kennzahlen

> 100% Hochkonjunktur

80% - 100% Normalfall

50% - 80% Abschw ung

3. Zinsbelastungsanteil (I3) 2024 2025 Durchschnitt

Nettozinsbelastung in % der laufenden Erträge -0.1% 0.1% 0.0%

Kennzahlen

0% – 4% gut

4% – 9% genügend

> 9% schlecht

4. Bruttoverschuldungsanteil (I4) 2024 2025 Durchschnitt

Bruttoschuld in % der laufenden Erträge 70.1% 63.5% 67.1%

Kennzahlen

< 50% sehr gut

50% – 100% gut

100% – 150% mittel

150% – 200% schlecht

> 200% kritisch



 20 

 
 

 
 
 

Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zins-
dienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen 
enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 
 
  

5. Investitionsanteil (I5) 2024 2025 Durchschnitt

Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben 28.0% 22.5% 25.3%

Kennzahlen

< 10% schw ache Investitionstätigkeit

10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit

20% – 30% starke Investitionstätigkeit,

> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

6. Kapitaldienstanteil (I6) 2024 2025 Durchschnitt

Kapitaldienst in % der laufenden Erträge 4.0% 7.9% 5.8%

Kennzahlen

< 5% geringe Belastung

5% – 15% tragbare Belastung

> 15% hohe Belastung

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7) 2024 2025 Durchschnitt

Nettoschulden I in Franken pro Einwohner -6463 -7016 -6738

Kennzahlen

< 0 CHF Nettovermögen

0 – 1‘000 CHF geringe Verschuldung

1‘001 – 2‘500 CHF mittlere Verschuldung

2‘501 – 5‘000 CHF hohe Verschuldung

> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8) 2024 2025 Durchschnitt

Selbstfinanzierung in % der laufenden Erträge 40.1% 22.4% 32.1%

Kennzahlen

> 20% gut

10% – 20% mittel

< 10% schlecht
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7. Kurzbericht der Revisionsstelle 
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Baubewilligungen November 2025 bis Mai 2026  

 

 
 
 
Bei Fragen betreffend Bauwesen wenden Sie sich bitte an die folgenden Personen: 
 

- Präsident Baukommission: Bortis Fabrice, 079 903 61 26, fabrice.bortis@ernen.ch 
- Baukommission: Senggen Caroline, 027 971 14 28, caroline.senggen@ernen.ch 
- Registerhalter: Stefan Clausen, 027 971 14 28, registerhalter@ernen.ch   

  

Gesuchsteller Vorhaben  

Wenger Thomas 
Ersatzmassnahme Schornstein im Orte Chäserstatt Parzelle 
GBV 5330 

Jentsch Gerhard 
Austausch bestehende Holzfenster im Orte Rossenwasser-
leite Ausserbinn Parzelle GBV 1363 

Stockwerkeigentümer Lärchendörfli 

 

Landschaftsgestaltung und neuer Treppenzugang inkl. 
Blockwurfmauer im Orte in der Menni GBV 1012 
 

Stiftung Andrea Barca Ersatzneubau im Orte Wäschper Parzelle GBV 148 

Nydegger Roger Ersatz Fenster im Orte In der Kumme GBV 1095 

 

Burgergemeinde Ernen 
 

Neubau Velounterstand im Orte Saaga Parzelle GBV 173 
 

 

Davies Alexander 
 

Kaminsanierung im Orte in der Biene Parzelle GBV 756 
 

 

Hoffmann Andreas und Bärbel 
 

Sanierung Fenster im Orte Niederernen Parzelle GBV 801 
 

 

Kraftwerk Rhone Binna AG 
 

Sanierung Strasse, Neubau Parkplatz und Holzlagerplatz im 
Orte Bode Parzelle GBV 549 
 

 

Van den Hoek Jasper und Luzia 
 

Einbau Wärmepumpe mit Aussergerät im Orte Dörfli  
Mühlebach Parzelle GBV 1670 
 

 

Kappes Alison 
 

Energetische Sanierung Wohnhaus im Orte Mossji  
Mühlebach Parzelle GBV 1561 
 

 

Birkhäuser Philipp 
 

Kaminsanierung im Orte Biene Parzelle GBV 1605 
 

 

PAFA Jentsch GmbH 
 

Abänderungsgesuch Neubau MFH / Anbau bestehendes 
Wohnhaus im Orte Blattenmoos Parzelle GBV 5327 
 

 

Schmid Martin und Stefanie 
 

Eingangstüre wechseln im Orte Brunnenmatta Parzelle  
GBV 1065 
 

mailto:fabrice.bortis@ernen.ch
mailto:caroline.senggen@ernen.ch


 23 

Informationen aus den Gemeinderatssitzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIDA – Vorschlag der Gemeinden Region Oberwallis (GRO) für gemeinsame Lösung 
Das GIDA – Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivie-
rung (SGS 170.2) ist im Kanton Wallis seit dem 1. Januar 2024 in Kraft. Die Gemeinden als 
öffentlich-rechtliche Institutionen sind verpflichtet, diese gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. 
Die Gemeinde Ernen nimmt ab dem 1. Dezember 2025 am Vorprojekt «DigiDat» / «Umsetzung 
GIDA» des Vereins Gemeinden Region Oberwallis (GRO) teil. 
Ab dem 1. Januar 2026 ist jede Gemeinde verpflichtet, eine Datenschutzdelegierte oder einen 
Datenschutzdelegierten zu ernennen. Der Vorstand der Gemeinden Region Oberwallis schlägt 
hierzu eine gemeinsame Lösung vor, um die Umsetzung des Datenschutzes in den Gemein-
den effizient, kostengünstig und zielgerichtet anzugehen sowie gleichzeitig die Digitalisierung 
voranzutreiben. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, sich an der gemeinsamen Lösung der GRO zu beteiligen. 
Die Gemeinde Ernen wird dabei als Pilotgemeinde fungieren. 
 
Feuerwehr Zugführer Zug Ernen 
Am 9. Oktober 2025 informierte Markus Jentsch darüber, dass er sein Amt als Zugführer in 
Ernen per Ende Jahr niederlegen wird. Daraufhin suchte Gemeinderat Andreas Briw gemein-
sam mit Feuerwehrkommandant Matthias Furrer nach einer geeigneten Nachfolgelösung. 
Gemäss Organisationsreglement der Feuerwehr schlägt der Feuerwehrkommandant die Un-
teroffiziere vor; die Feuerkommission bestätigt anschliessend diese Ernennungen. 
Am 11. November 2025 fand ein sehr positives Gespräch mit Valentin Volken statt, den An-
dreas Briw als idealen Nachfolger von Markus Jentsch vorgeschlagen hatte. Die Rückmeldung 
von Valentin Volken fiel positiv aus. Er wird per 1. Januar 2026 die Leitung des Feuerwehrzugs 
Ernen übernehmen. 
 
Rücktritte / Verabschiedungen Regionaler Führungsstab 

• Rücktritt von Patrik Jentsch als Vizestabschef 

• Rücktritt Cäsar Steffen nach ca. 40 Jahren als Stabschef 
Der Gemeinderat dankt Patrik Jentsch und insbesondere Cäsar Steffen herzlich für ihren lang-
jährigen und engagierten Einsatz zugunsten des Regionalen Führungsstabs. 
Für die Nachfolge von Patrik Jentsch wurde bereits Lukas Clausen angefragt. Er zeigt sich 
motiviert, im Regionalen Führungsstab mitzuarbeiten und dafür seine bisherige Funktion bei 
der Feuerwehr aufzugeben. 
  



 24 

Schulsozialarbeit Goms mehr Pensum 
Die Schulsozialarbeiterin Priska Briw hat derzeit ein sehr hohes Arbeitsaufkommen und leistet 
viele Überstunden. Sie ist bereit, ihr Pensum um 10 % zu erhöhen. Aufgrund der aktuellen 
Arbeitsbelastung bleibt ihr momentan nicht genügende Zeit für wichtige Präventionsarbeit. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, das Pensum ab dem Schuljahr 2026/2027 anzupassen. 
 
Alpsanierung Chäserstatt - Information zum Projektstand   
Burgerpräsident Fabian Schwery informierte über die Alpsanierung Chäserstatt. Die Projekt-
kosten betragen 200'000 Franken und werden neben Subventionen und einem IK-Beitrag auch 
von der Lotterie Romande unterstützt. Es wird lediglich die Hütte auf der Alpe Chäserstatt im 
Ortsteil Hinner Chromme umgebaut; die Arbeiten im Ortsteil Galen werden aufgrund der Quell-
schutzzone und damit verbundenen Mehrkosten von rund 70'000 Franken zurückgestellt. Die 
Bewilligung kann erteilt werden, sobald die kantonale Baukommission die Beschwerde zum 
alten Baugesuch zurückzieht. 
 
«Sanierung Strasse Mühlebach-Chäserstatt» Sofortmassnahmen Frühling 2026 
 

 
 

 

 
Die Arbeiten für die Sanierung der Forst-
strasse Mühlebach–Chäserstatt sind der 
Firma Schmid Severin AG mit dem günstigs-
ten Angebot vergeben worden.  
 
Von den Kosten von Fr. 136'490.30 inklusive 
MwSt. übernimmt die Einwohnergemeinde 
2/3 und die Burgergemeinde 1/3.  
 
Der Start der Arbeiten erfolgte nach Ostern 
und dauerten bis zum 08.05.2026. Die As-
phaltierungsarbeiten werden erst im Herbst 
2026 ausgeführt.  
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Bewässerung Frid / Fassung z’Mübach 
Die Wasserversorgung Frid mit der Fassung im Ort z’Mübach wurde durch das Büro Geofor-
mer projektiert. Die Fassung im Mühlebach war beim Unwetter 2024 vollständig zerstört wor-
den. Die Gesamtkosten betragen 60'000 Franken, wovon die Alpe 5'000 Franken und die Ge-
meinde 40'000 Franken übernimmt; die restlichen Kosten werden über den Aufforstungsfonds 
gedeckt. Für weitere Wasserleitungen wie Dorfera und Trusera werden Lösungen geprüft; ins-
besondere die Trusera-Fassung kann in diesem Jahr voraussichtlich nicht realisiert werden. 
Moritz Clausen schlug vor, ein Projekt bei der Stiftung Landschaftsschutz einzureichen. 
 

- Weitere Wasserleitungen 
Bezüglich der weiteren Wasserleitungen, die durch die Einwohnergemeinde unterhalten wer-
den, gilt Folgendes: Die Fassung in Dorfera ist im Frühjahr 2026 wieder instand gestellt wor-
den. Für die Trusera wollte die Gemeinde das Wasser bei der Fassung der GKW im Rappental 
beziehen. Mit der GKW konnte bisher jedoch keine Lösung gefunden werden. Es werden wei-
terhin verschiedene Varianten geprüft, eine Realisierung in diesem Jahr erscheint jedoch eher 
unwahrscheinlich. 
 
Wasserversorgung Chäserstatt 
Die Sanierung der Trinkwasserversorgung Chäserstatt läuft über die Burgergemeinde Ernen, 
und die Arbeiten konnten bereits der Firma Volken Beton AG vergeben werden. Die Bewilli-
gung wird in den nächsten Tagen erwartet. Für die Kostenaufteilung zwischen der Munizipal-
gemeinde und der Burgergemeinde liegt ein Vereinbarungsentwurf vor. Der Kostenvoran-
schlag beträgt 430'000 Franken, abzüglich Subventionen von 100'000 Franken und möglicher 
Spenden von 70'000 Franken. Die Abrechnung erfolgt über die Burgergemeinde. Der Baustart 
ist für Herbst 2026 vorgesehen. 
 
Herdenschutz / Bestossung Rappental  
Zum Herdenschutz im Rappental informierte Fabian Schwery, dass im vergangenen Jahr 26 
Risse und sechs verschwundene Tiere zu verzeichnen waren. Der Herdenschutz wird wie in 
den Vorjahren fortgeführt, die Kommunikation erfolgt über Stefanie Manas vom Land-
schaftspark Binntal. Die Umleitung des Weges im Ort Tristul–Chummefurgge wurde geneh-
migt, die baulichen Massnahmen und die Eintragung im Wanderwegplan sollen noch in die-
sem Jahr erfolgen. 
 
Gmeiwärch-Tag 
Zusammen mit der Burgergemeinde wurde beschlossen, einen gemeinsamen Gmeiwärch-Tag 
zu organisieren. Ziel ist es, die verschiedenen Akteure der Region – darunter die Munizipalge-
meinde, die Burgergemeinde, die Alpgenossenschaft, die lokalen Bauern, das Hüttendorf, die 
Älpler, Zweitheimische und weitere Interessierte – zusammenzubringen und einen gemeinsa-
men Anlass zu gestalten, der Tradition, Gemeinschaft und den Austausch zwischen Einheimi-
schen und Gästen fördert. 

Der Gmeiwärch-Tag findet am Samstag, 22. August 2026, statt. Als Vertreter der beteiligten 
Institutionen werden Tony Jentsch für die Einwohnergemeinde Ernen, Markus Jentsch für die 
Burgergemeinde Ernen und Marius Burkhalter für den Landschaftspark Binntal anwesend sein. 
Durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten soll der Anlass zu einem nachhaltigen Erlebnis 
werden, das das Gemeinschaftsgefühl stärkt und die regionale Identität sichtbar macht. 
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Forststrassen - Abrechnung 2025  
Abrechnung nach Strassenabschnitten und Verteiler laut Forststrassenvereinbarung 
 

 
 
Abrechnung Einnahmen der Forststrassengebühren und definitive Verteilung 

 
 
Fazit zum ersten Jahr mit Bewilligungspflicht: 
Für 2026 sind keine Änderungen geplant – die Gebühren werden nicht geändert. Es gab 
recht wenig negative Rückmeldungen.  
 
Velounterstand bei der Sägerei 
 

 
 
Das Projekt „Velounterstand bei der Sägerei“ stellt eine sinnvolle und nachhaltige Verbesse-
rung der Infrastruktur dar. Es bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Besucherinnen 
und Besuchern einen sicheren und witterungsgeschützten Abstellplatz für Fahrräder. Zusätz-
lich wird der Velounterstand mit Lademöglichkeiten für Elektrofahräder ausgestattet, sodass 
E-Bikes bequem aufgeladen werden können. Die Burgergemeinde unterstützt das Vorhaben, 
stellt das Grundstück zur Verfügung und begleitet das Baugesuch. Für die Finanzierung kann 
ein Gesuch beim Landschaftspark Binntal eingereicht werden. Mit diesem Projekt wird ein 
praktischer und zugleich umweltfreundlicher Beitrag zur Mobilität in der Gemeinde geleistet. 

Strasse

Kosten

 Total

Burgergemeinde

 Ernen

Burgergemeinde

Ausserbinn GKW Rhone Binna AG

Gemeinde 

Ernen

Chäserstatt Abschnitt 1 112.50 18.75 37.50 56.25

Chäserstatt Abschnitt 2 3'619.48 1'206.49 2'412.99

Frid 5'582.58 1'860.86 1'860.86 1'860.86

Rappental 6'292.25 2'097.42 2'097.42 2'097.42

Ried 3'858.88 1'286.29 2'572.59

Biine 1'723.28 574.43 1'148.85

Total 21'188.97 5'183.52 1'860.72 3'958.28 37.50 10'148.95

Strasse Anteil Gebühr

Verrechnung 

Gebühr

Kosten nach 

Abzug GKW BG Ernen

BG 

Ausserbinn Gemeinde

Chäserstatt Abschnitt 1 5% 947.11 -834.61 -278.20 -556.41

Chäserstatt Abschnitt 2 50% 9'471.08 -5'851.60 -1'950.53 -3'901.06

Frid 30% 5'682.65 -100.07 -33.36 -33.36 -33.36

Rappental Abschnitt 8 5% 947.11 5'345.14 1'781.71 1'781.71 1'781.71

Ried 5% 947.11 2'911.77 970.59 1'941.18

Biine 5% 947.11 776.17 258.72 517.45

Total 100% 18'942.15 2'246.82 1'748.36 -480.38 1'229.32 -250.48
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Allgemeines  

Gemeindekanzlei 
 
Öffnungszeiten:  Montag - Freitag: 09.30 – 11.30 Uhr oder nach Vereinbarung 
 

Adresse: Hengert 1, Postfach 4, 3995 Ernen 

 

Telefon  +41 27 971 14 28 
Fax +41 27 971 36 83 
Internet www.ernen.ch  
E-Mail gemeinde@ernen.ch 
  

Gemeindeschreiber: Clausen Stefan  

Mitarbeiterin:  Senggen-Werlen Caroline 

Lernender: Rodrigues Gonçalo  

 

 
Werkhof 
 
Öffnungszeiten: Termin nach Verabredung 

  

E-Mail werkhof@ernen.ch 

Telefon 027 971 42 45 

  

Werkhofchef: Briw Abraham (Brunnenmeister) 

Mitarbeiter: Hagen Stefan 

 Wenger Martin 

 Walpen Stefan 

 

 

Veränderungen in der Gemeinde 

 

Einwohnerkontrolle 

Einwohnerbestand per 30.04.2026 
 
Männer CH             242 
Frauen CH              230 
Männer Ausländer     30 
Frauen Ausländerinnen  29 
Total  531 
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Mutationen ab 01.11.2025 
 
 
Wegzüge   19 
Zuzüge   10 
Eheschliessungen   0 
Todesfälle     5 
Geburten     0 
 
 
 
 
 

 

Informationen von Dritten 

Informationen aus dem Landschaftspark 
 

Nistkästen für Mehlschwalben und Mauersegler  
 

Mehlschwalben und Mauersegler gehören zum Sommer einfach dazu. Doch moderne 
Gebäude mit glatten Fassaden und fehlenden Nischen erschweren diesen Flugakroba-
ten das Nisten. Geeignete Brutplätze werden immer seltener. Deshalb engagiert sich 
der Landschaftspark Binntal für die beiden Gebäudebrüter. 
 
Der Mauersegler verbringt fast sein gesamtes Leben in der Luft und nutzt Gebäude nur zum 
Brüten – meist in kleinen Nischen oder Spalten unter Dächern. Sogar schlafen kann er im Flug! 
Die Mehlschwalbe dagegen baut ihre Nester aus feuchter Erde, die sie mit dem Schnabel 
sammelt (siehe Foto). Aufgrund von längeren Hitzeperioden und fehlendem Regen werden 
Lehmpfützen aber seltener, was den Nestbau zunehmend erschwert.  
 
Gemeinsam mit den Gemeinden unterstützt der Landschaftspark Binntal die beiden Arten beim 
Brüten: 2025 organisierte der Park Nistkästen für interessierte Personen und beriet sie beim 
Kauf und bei der Installation. 2026 sind weitere Projekte geplant. In Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Vogelwarte wurden geeignete Gemeindegebäude für die Mehlschwalben 
und Mauersegler gesucht. Der Park unterstützt die Gemeinden beim Kauf von Nistkästen.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 
Nistkästen können eine wichtige Hilfe für die Ge-
bäudebrüter sein. Modelle mit einem integrierten 
Kotbrett verhindern Verschmutzungen an Fas-
saden und erleichtern so das Zusammenleben 
von Menschen und Vögeln. Wenn auch Sie an 
Ihrem Gebäude Nistmöglichkeiten für Mehl-
schwalben oder Mauersegler schaffen möchten, 
dürfen Sie sich gerne bei Emelyne Pannatier 
melden: emelyne.pannatier@landschaftspark-
binntal.ch  

 

Mehlschwalben beim Sammeln von Lehm für den Bau der Nester. @Daniela Heldner 

 

mailto:emelyne.pannatier@landschaftspark-binntal.ch
mailto:emelyne.pannatier@landschaftspark-binntal.ch
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19. Kulturell-kulinarische Parkwanderung  

 

Dieses Jahr führt die traditionelle kulturell-kulinarische Parkwanderung am Samstag, 
23. Mai 2026 von Grengiols nach Bister und zurück. Wir geniessen lokale Köstlichkeiten, 
hören ländliche Klänge und erfahren Interessantes über Land und Leute.  
 
Nach einem Tulpen-Rundgang in Grengiols wan-
dern wir zu den Stallungen von Max Gurten und 
René Heinen, wo wir von ihren Produkten degustie-
ren. Danach geht’s zum geschichtsträchtigen «Bel-
walder-Gitschhüs» im Weiler Zenhäusern. In Bister 
serviert der Samariterverein von Grengiols das Mit-
tagessen. Nach einem Kurzvortrag über die Land-
wirtsschaftsprojekte im Park geht’s zur Heerstrasse, 
wo wir erfahren, was es mit diesem speziellen Na-
men auf sich hat. Zurück in Grengiols berichtet der 

Gemeindepräsident über die Wohnbausituation.

      Das Belwalder-Gitschhüs kann auf der Parkwanderung 

      besucht werden. 

 
Das Dorfhotel POORT A POORT serviert in freier Natur ein feines Raclette und ein Dessert. 
Für musikalische Unterhaltung an verschiedenen Stationen sorgen das Trio «Volkeni va Glü-
rige» mit Alphorn-Klängen, die Formation Ländlerwerkstatt und das Schwyzerörgeliquartett 
Bättlihore. 
 
Informationen und Anmeldung: www.landschaftspark-binntal.ch/parkwanderung  
 
 
 
DayDance Hengerttanz 
Der DayDance Hengerttanz ist ein stimmungsvolles Outdoor-Event für Tanzbegeisterte und 
Genussmenschen – mit Musik, Bewegung und besonderen Momenten unter freiem Himmel. 
Am Samstag, 6. Juni 2026, verwandelt sich der Dorfplatz in Ernen ab 11.00 Uhr in eine som-
merliche Open-Air-Tanzfläche. Beim DayDance «Hengerttanz» sorgen DJs, Bar- und Foodan-
gebote sowie eine entspannte Atmosphäre für einen lebendigen Auftakt in die Sommersaison. 
Der Anlass richtet sich besonders an junge Erwachsene, ist aber für alle offen, die Musik, Tanz 
und Geselligkeit im Herzen des Binntals geniessen möchten. 
 
Zirkus Harlekin - Familienunterhaltung auf höchstem Nivea 
Circus Harlekin, der Schweizer Zirkus mit Sitz in Thun, wurde 1993 gegründet. Seit der Grün-
dung verfolgt das Unternehmen konsequent die Firmenideologie „Ambiance und Qualität“. Be-
sucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Spektakel für die ganze 
Familie freuen. Der Circus Harlekin vereint traditionelles Zirkusflair mit hochstehenden artisti-
schen Nummern, liebevollen Tierdressuren und humorvollen Comedyeinlagen. 
 
Der Circus Harlekin gastiert in Ernen vom 17. bis 22. Juli 2026. Die Aufführungen finden am 
Dienstag, 21. Juli 2026, um 16:30 Uhr und um 19:30 Uhr statt. 
 
  

http://www.landschaftspark-binntal.ch/parkwanderung
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Information Trinkwasserversorgung 2026 

 
Chemische Beurteilung Gesamthärte F°   ph-Wert  

Netz Ernen/Niederernen/Mühlebach 3.2 7.8 

Netz Ausserbinn 19.7 8.1 

Netz Steinhaus 4.7 7.9 

Netz Restiwasser Chäserstatt 14.2 8.1 

Netz Alpe Frid-Eggen 14.2 8.0 
 
Gesamthärte: 0-7 sehr weich / 7-15 weich / 15-22 mittelhart / 22-32 ziemlich hart / 32 > hart 
 
Ph-Wert Trinkwasser: M: 6.8-8.2 
 
Mikrobiologische hygienische Beurteilung  
Die mikrobiologischen Untersuchungen, die jedes Jahr mehrmals gemacht werden, sind in 
allen Netzen gut ausgefallen.  
 
Aerobe mesophile Keime < 300 KBE /ml 
Escherichia Coli n/n KBE /100ml 
Enterokokken 
 
Herkunft Trinkwasser 
Beim Trinkwasser der verschiedenen Versorgungen handelt es sich ausschliesslich 
um Quellwasser. 
 
Behandlung des Trinkwassers 
Es bedarf keinerlei Behandlung des Trinkwassers der verschiedenen Netze.  
 
Wasserverbrauch   
Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass laut Wasserreglement der Gemeinde Ernen 
Art. 9, das Begiessen von Gärten erlaubt ist, das Auslegen von Schläuchen zur Bewässerung 
und Berieselung hingegen verboten ist.  
 
Hydranten   
Hydranten dienen ausschliesslich zur Brandbekämpfung. Sie dürfen nicht zweckentfremdet 
werden (Berieselung, Viehtränke, Waschen, usw.). Die kurzzeitige Benutzung eines Hydran-
ten ist nur mit schriftlicher Bewilligung möglich. 
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Private Brunnen  
Brunnen sind seit eh und je in unseren Dörfern zu sehen. Früher als Waschtrog oder zum 
tränken des Viehs. Heute als Deko für den eigenen Vorplatz. Das Problem ist heute, dass 
das Wasser nicht verwendet wird und zu stetigen Auslauf führt und dies wiederum einen 
hohen Verbrauch verursacht. An einem Tag braucht so ein Brunnen über 1000 Liter Wasser. 
Daher soll das Wasser abgeschaltet werden, wenn man nicht vor Ort ist oder es nicht ge-
braucht wird. 
 
Winter - Wasser laufenlassen  
Duch das stetig laufende Wasser entstehen im Winter immer wieder Engpässe. Im 
Winter, besonders im Frühjahr gehen die Quellschüttungen zurück. In Ferienhäuser, Hüt-
ten, Ställe und Brunnen wird oft das Wasser laufengelassen, damit es nicht einfriert. Das ist 
aber nicht die Lösung. 

Die Installationen sollen daher so umgesetzt werden, dass das Wasser abgestellt werden 
kann. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten mit Begleitheizung, Frostschutzheizung oder 
das Wasser am Hausschieber abstellen und entleeren. 

 

Hausinstallationen 

Die „letzte“ Meile ist sehr wichtig für die Trinkwasserqualität am Wasserhand. Für die ein-
wandfreie Hausinstallation ist der Eigentümer der Liegenschaft verantwortlich – nicht die 
Wasserversorgung. Installationsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenom-
men werden.  
 
 

Blaulichttag der Stützpunktfeuerwehr Unnergoms 

Am 27. Juni 2026 findet der Blaulichttag der Stützpunktfeuerwehr Unnergoms statt. Der Anlass 
bietet eine wertvolle Gelegenheit, die Zusammenarbeit der verschiedenen Blaulichtorganisati-
onen zu erleben, Einblicke in deren Arbeit zu erhalten sowie den Austausch untereinander zu 
fördern.  

 
 
 
 

 


